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Anzeige einer Wallfahrt nach § 29 Abs. 2 StVO und 
Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO

Anlage: 1 Versicherungsbestätigung 
              1 Streckenplan in 2-facher Ausfertigung 
  
Antragsteller:
Antragsteller (Name, Vorname):

PLZ, Ort:Straße, Haus-Nr.:

E-Mail:

Wallfahrtsbeginn/-ende (Datum/Uhrzeit):

Voraussichtliche Teilnehmerzahl:

Verantwortliche Person(en) mit Anschrift und Telefonnr., Aufsichtsführender bei der Veranstaltung (Name, Rufnummer Festnetz/mobil)

Geplante Wegstrecke mit Zwischenstationen (Datum/Uhrzeit)

Zielort:Abgangsort:

Telefax:Telefon:

Hiermit erkläre/n ich/wir, den Bund, die Länder, die Landkreise von sämtlichen Ersatzansprüchen freizustellen. 
Weiterhin versichern wir, dass zuverlässige Ordner in ausreichender Zahl für die Sicherheit der Wallfahrer teilnehmen. 
Eventuell notwendige Verkehrssperrungen werden 4 Wochen vor Beginn der Wallfahrt mit der örtlichen Polizeidienst-
stelle abgesprochen.

UnterschriftOrt, Datum

Versicherungsschutz: 
  
Es wurde eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung  
mit folgender Deckungssumme angeschlossen:  €

Sonstige Bemerkungen:
Veranstalter und Wegstrecke ändern sich nicht gegenüber dem Vorjahr!
Wegstrecke ändert sich gegenüber dem Vorjahr!

                           Telefon: 09461/9418-41           Telefax: 09461/9418-741        E-Mail: poststelle@roding.de                                         
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Anzeige einer Wallfahrt nach § 29 Abs. 2 StVO und
Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO
Anlage: 1 Versicherungsbestätigung
              1 Streckenplan in 2-facher Ausfertigung
 
Antragsteller:
Hiermit erkläre/n ich/wir, den Bund, die Länder, die Landkreise von sämtlichen Ersatzansprüchen freizustellen.
Weiterhin versichern wir, dass zuverlässige Ordner in ausreichender Zahl für die Sicherheit der Wallfahrer teilnehmen. Eventuell notwendige Verkehrssperrungen werden 4 Wochen vor Beginn der Wallfahrt mit der örtlichen Polizeidienst-stelle abgesprochen.
Versicherungsschutz:
 
Es wurde eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung 
mit folgender Deckungssumme angeschlossen:
Sonstige Bemerkungen:
                           Telefon: 09461/9418-41           Telefax: 09461/9418-741        E-Mail: poststelle@roding.de                                                                     
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